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Verordnung 
 
 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten vom 5. Juli 2017, Zahl 
8510/BA05/3/2017-Ma, mit welcher der bestehende Einzugsbereich der Kanalisationsanlage 
BA05, der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten erweitert wird 
 
Gemäß § 2 des Kärntner Gemeindekanalisationsgesetzes – K-GKG, LGBl. Nr. 62/1999, zuletzt in der 
Fassung des LGBl. Nr. 85/2013, wird verordnet:  
 
 

Artikel I 
 
Die Verordnung des Gemeinderates vom 25. März 2004, Zahl 8510/BA05/1/2004-Wi, in der Fassung der 
Verordnung vom 22.09.2006, Zahl 8510/BA05/2/2006-Wi, wird wie folgt geändert: 
 

Dem § 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
„(2) Der Einzugsbereich des BA05 der Kanalisationsanlage der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten 
wird um die zur Ortschaft Schwarz gehörenden, in der KG 72121 Hinterradsberg gelegenen 
Grundstücke, welche in der Anlage durch farbliche Abgrenzung (rot) planlich dargestellt sind (Maßstab 
1:2500), erweitert.“ 
 

Artikel II 
 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in Kraft. 
 

 

 
 
 
 
 
Anschlag am:  06.07.2017 
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